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Jugendschutz: staatliche Maßnah
men zum Schutz der Jugend in der 
DDR vor schädlichen Einflüssen auf 
ihre politisch-moralische, geistige und 
physische Entwicklung. Diese Schutz
maßnahmen sind im Jugendgesetz 
und in der Verordnung zum Schutze 
der Jugend geregelt. Zum J. gehört 
insbesondere: das Verbot der Her
stellung und des Vertriebs von 
Schund- und Schmutzerzeugnissen; 
das Alkoholverbot für Kinder und 
Jugendliche unter 16 Jahren; die 
Aufenthaltsbeschränkung für Jugend
liche in öffentlichen Vergnügungs
stätten.

Jugendweihe: gesellschaftliche Ein
richtung in der DDR zur Unterstüt
zung der kommunistischen Erziehung 
der Jugendlichen im 8. Schuljahr. Die
J. knüpft an eine Tradition der revo
lutionären deutschen Arbeiterbewe
gung an und entwickelt sie weiter. 
Als Teil des —einheitlichen soziali
stischen Bildungswesens trägt die J. 
dazu bei, den Jugendlichen anwen
dungsbereites Wissen in Grundfragen 
der wissenschaftlichen Weltanschau
ung und der sozialistischen Moral zu 
vermitteln, sie im Geiste des sozia
listischen Patriotismus und proletari
schen Internationalismus zu erziehen 
und ihnen zu helfen, sich auf die ak
tive Teilnahme an der Gestaltung 
der entwickelten sozialistischen Ge
sellschaft und an der Schaffung grund
legender Voraussetzungen für den 
allmählichen Übergang zum Kommu
nismus vorzubereiten. Im Mittelpunkt 
der politisch-ideologischen Arbeit der
J. stehen 10 Jugendstunden, die nach 
einem zentralen Jugendstundenpro
gramm unter Berücksichtigung der 
Kenntnisse, Erfahrungen und Pro
bleme der Jugend gestaltet werden. 
Die Jugendstunden dienen der Vor
bereitung auf das Gelöbnis, das die 
Mädchen und Jungen in einer Feier 
zur J. öffentlich ablegcn. Es ist ein

politisches Bekenntnis zum sozialisti
schen Vaterland, zur Freundschaft 
mit der Sowjetunion, zu den hohen 
Zielen, Idealen und Moralauffassun
gen der sozialistischen Gesellschaft. 
In den Jugendstunden werden inter
essante Gespräche über weltanschau
liche, politisch-moralische und kultu
rell-ästhetische Fragen mit Besuchen 
in sozialistischen Betrieben, staat
lichen Organen, wissenschaftlichen 
und kulturellen Einrichtungen, 
Kampfstätten der Arbeiterbewegung 
und Nationalen Mahn- und Gedenk
stätten verbunden. An der Durchfüh
rung der Jugendstunden sind Arbei
ter, Genossenschaftsbauern, Brigaden 
der sozialistischen Arbeit, Partei-, 
Staats- und Jugendfunktionäre, Päd
agogen, Arbeiterveteranen, Wissen
schaftler, Künstler und andere Werk
tätige beteiligt. Sie beziehen die Ju
gendlichen aktiv in die Gestaltung 
der Jugendstunden ein und stützen 
sich dabei auf die FDJ-Organisatio- 
nen und ihre Leitungen in den
8. Klassen. In den Feiern zur J. wer
den die Mädchen und Jungen mit 
ihrem Gelöbnis in die Reihen der 
Werktätigen aufgenommen. Dazu 
wird ihnen ein wertvolles Buchge
schenk überreicht. Die Feiern zur J. 
nehmen durch das Auftreten hervor
ragender Persönlichkeiten als Fest
redner und durch die Mitwirkung von 
Künstlern, Ensembles, Volkskunst
gruppen der Betriebe, Pionier- und 
FDJ-Chören einen bedeutenden Platz 
im geistig-kulturellen Leben der 
Städte und Dörfer ein. Es sind Feste 
der Gesellschaft und der Familien. 
An den Jugendstunden und Feiern 
zur J. können alle Jugendlichen im 
8. Schuljahr teilnehmen. Die Teil
nahme ist freiwillig. Die gesamte Ar
beit der J. wird von ehrenamtlich 
tätigen Ausschüssen für J. geleistet, 
deren Träger die Werktätigen unter 
Führung der Arbeiterklasse und ihrer 
marxistisch-leninistischen Partei sind. 
Die Ausschüsse wirken eng mit den 
gesellschaftlichen Kräften zusammen, 
insbesondere mit den Einrichtungen


